
§ 126 Abs. 2 LBG

2) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal (§ 121) hat nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im Sinne des § 51 Abs. 1
Nr.  2  und  3,  die gegen Vergütung ausgeübt werden sollen, der dienstvorgesetzten Stele vor Aufnahme unter Angabe von Art und Umfang 
der  Nebentätigkeit  sowie  der  voraussichtlich  zu  erwartenden  Entgelte  und  geldwerten Vorteile anzuzeigen. Die oberste Dienstbe- 
hörde kann bei geringfügigen Nebentätigkeiten auf die Anzeige allgemein verzichten.

§ 9 HNtV

Der Beamte hat nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 2 und 3 LBG, die gegen Vergütung ausgeübt
werden wollen, dem Dienstvorgesetzten nach Maßgabe des § 126 Abs. 2 LBG anzuzeigen. Der Minister für Wissenschaft und Forschung kann
bei  geringfügigen Nebentätigkeiten auf die Anzeige allgemein verzichten. Die Anzeigepflicht für andere als die in Satz 1 genannten nicht
genehmigungspflichtigen und für allgemein genehmigte Nebentätigkeiten richtet sich nach der Regelung der in § 2 bezeichneten Verordnung.

§ 7 Abs. 1 und 2 NtV

1) Eine nach § 49 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBG genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist allgemein genehmigt, wenn sie
1. insgesamt einen geringen Umfang hat,
2. dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt,
3. außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt wird und
4. nicht oder mit weniger als 100 Euro monatlich vergütet wird.

2) eine Nebentätigkeit im Sinne von Absatz 1 ist dem Dienstvorgesetzten anzuzeigen, sofern es sich nicht um eine einmalige Tätigkeit 
handelt. Ein Widerruf in entsprechender Anwendung von § 6 Abs. 4 bleibt vorbehalten.

§ 10 Abs. 1 NtV

1) Der Beamte hat nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 b LBG, die er gegen Vergütung
ausüben will, seinem Dienstvorgesetzten vor Aufnahme schriftlich anzuzeigen; § 126 Abs. 2 LBG bleibt unberührt. Die Verpflichtung
besteht unabhängig davon, ob Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn bei der Ausübung der Nebentätigkeit in Anspruch
genommen werden.

§ 53 LBG

Der Bea m te legt am Ende eines jeden Jahres seine dienstvorgesetzten Stelle eine jeden Einzelfall erfassende Aufstellung über Art und Umfang 
der Nebentätigkeit sowie über die Vergütung vor, die er für eine Genehmigungspflichtige oder eine nach § 51 Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 4 b 
nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit innerhalb oder außerhalb des  öffentlichen Dienstes erhalten hat, wenn diese insgesamt die 
in der Rechtsverordnung nach § 57 zu bestimmende Höchstgrenze übersteigen.

§ 19 HNtV

Der Beamte hat am Jahresende dem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über die im Kalenderjahr bezogenen Vergütungen aus 

1.      Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst und ihnen gleichstehenden Nebentätigkeiten ohne Rücksicht darauf, ob sie genehmigungspflich-
tig sind, und

2.      Nebentätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes, soweit die Tätigkeiten nach § 49 Abs. 1, Nr. 1, 3 oder 4 LBG genehmigunspflich-
tig sind,

vorzulegen, wenn sie insgesamt 5000 Euro übersteigen. Soweit  die Angaben  bereits im Rahmen des § 18 gemacht werden, entfällt die
Verpflichtung.

VV 1 zu § 19 HNtV

Für die Aufstellung ist der als Anlage 4 beigefügte Mustervordruck zu verwenden, den der Beamte nach  rechtzeitiger Zuleitung durch die
Hochschule dem Rektor bis spätestens 15. Februar des folgenden Jahres ausgefüllt zurückzusenden hat, wenn die bezogenen Vergütungen
im Kalenderjahr insgesamt 4800 Euro übersteigen.

§ 15 NtV

Der  Beamte hat am Ende eines jeden Jahres seinem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über Nebeneinnahmen vorzulegen, die er für
im Kalenderjahr ausgeübte genehmigungspflichtige oder nach § 51 Abs. 1 Nr. 2, 3 oder 4 b LBG nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes erhalten oder zu erwarten hat, wenn diese insgesamt 1200 Euro übersteigen. In der 
Aufstellung ist jede Nebentätigkeit nach Art, Umfang und Höhe der Vergütung aufzuführen.

§ 10 HNtV bzw. § 11 (NtV (textgleich)

1) Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn kein Rechtsanspruch darauf
besteht.

2) Als  V ergütung gelten nicht der Ersatz von Fahrtkosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder bis zur Höhe des Betrages, den die
Reisekostenvorschriften für Beamte in der höchsten Reisekostenstufe für den vollen Kalendermonat vorsehen.

3) Pauschalisierte Aufwandsentschädigungen sind in vollem Umfang, Tage- und Übernachtungsgelder insoweit, als sie die Beträge nach
Absatz 2 übersteigen, als Vergütung anzusehen.




